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Technische Universitat Dresden
Fakultdt Umweltwissenschaften

Prifungsordnung fur den konsekutiven Masterstudiengang
Abfallwirtschaft und Altlasten

Vom 31. August 2018

Aufgrund des § 34 Absatz 1 Satz 1 des Sachsisches Hochschulfreiheitsgesetzes in der Fassung
der Bekanntmachung vom 15. Januar 2013 (SachsGVBI. S. 3) erlasst die Technische Universitat
Dresden die nachfolgende Prifungsordnung als Satzung.
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Abschnitt 1: Allgemeine Bestimmungen

§1
Regelstudienzeit

Die Regelstudienzeit fir den Masterstudiengang Abfallwirtschaft und Altlasten umfasst neben
der Prasenz das Selbststudium, betreute Praxiszeiten sowie die Masterprufung.

§2
Priufungsaufbau

Die Masterprufung besteht aus Modulprifungen sowie der Masterarbeit und dem Kolloquium.
Eine Modulprifung schliefl3t ein Modul ab und besteht aus mindestens einer Prifungsleistung. Die
Prafungsleistungen werden studienbegleitend abgenommen.

§3
Fristen und Termine

(1) Die Masterprufung soll innerhalb der Regelstudienzeit abgelegt werden. Eine Masterpru-
fung, die nicht innerhalb von vier Semestern nach Abschluss der Regelstudienzeit abgelegt worden
ist, gilt als nicht bestanden. Eine nicht bestandene Masterprifung kann innerhalb eines Jahres ein-
mal wiederholt werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt sie als erneut nicht bestanden. Eine zweite
Wiederholungsprufung ist nur zum nachstmaoglichen Prafungstermin méglich, danach gilt die Mas-
terprifung als endgultig nicht bestanden.

(2) Modulprtfungen sollen bis zum Ende des jeweils durch den Studienablaufplan vorgegebe-
nen Semesters abgelegt werden.

(3) Die Technische Universitat Dresden stellt durch die Studienordnung und das Lehrangebot
sicher, dass Studien- und Prufungsleistungen sowie die Masterarbeit und das Kolloquium in den
festgesetzten Zeitrdumen abgelegt werden kénnen. Die Studierenden werden rechtzeitig fakultats-
Ublich sowohl Uber Art und Zahl der zu erbringenden Studien- und Prufungsleistungen als auch
Uber die Termine, zu denen sie zu erbringen sind, und ebenso Uber den Aus- und Abgabezeitpunkt
der Masterarbeit sowie Uber den Termin des Kolloquiums informiert. Den Studierenden ist fUr jede
Modulprifung auch die jeweilige Wiederholungsmoglichkeit bekannt zu geben.

(4) Inder Mutterschutzzeit beginnt kein Fristlauf und sie wird auf laufende Fristen nicht ange-
rechnet. Hinsichtlich der Inanspruchnahme von Elternzeit wird auf 8 12 Absatz 2 der Immatrikula-
tionsordnung der Technischen Universitat Dresden verwiesen.

§4
Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen und Zulassungsverfahren

(1) Zu Prifungen der Masterprifung nach 8 2 Satz 1 kann nur zugelassen werden, wer
1. in den Masterstudiengang Abfallwirtschaft und Altlasten an der Technischen Universitat Dres-
den eingeschrieben ist und
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2. die fachlichen Voraussetzungen (8 25) nachgewiesen hat und
3. eine schriftliche oder datenverarbeitungstechnisch erfasste Erklarung zu Absatz 4 Nummer 3
abgegeben hat.

(2) Fur die Erbringung von Priufungsleistungen hat sich die bzw. der Studierende anzumelden.
Eine spatere Abmeldung ist ohne Angabe von Grinden maéglich. Form und Frist der An- und Ab-
meldung werden vom Prifungsausschuss festgelegt und zu Beginn jedes Semesters fakultatsib-
lich bekannt gegeben.

(3) Die Zulassung erfolgt

1. zu einer Modulprufung aufgrund der ersten Anmeldung zu einer Prifungsleistung dieser Mo-
dulprifung,

2. zur Masterarbeit aufgrund des Antrags der bzw. des Studierenden auf Ausgabe des Themas
oder, im Falle von § 21 Absatz 3 Satz 5, mit der Ausgabe des Themas und

3. zum Kolloquium aufgrund der Bewertung der Masterarbeit mit einer Note von mindestens
"ausreichend" (4,0).

(4) Die Zulassung wird abgelehnt, wenn

1. die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen oder die Verfahrensvorschriften nach Absatz 2
nicht erfallt sind oder

2. die Unterlagen unvollstandig sind oder

3. die bzw. der Studierende eine fir den Abschluss des Masterstudiengangs Abfallwirtschaft und
Altlasten erforderliche Prifung bereits endgultig nicht bestanden hat.

(5) Uber die Zulassung entscheidet der Prifungsausschuss. Die Bekanntgabe kann éffentlich
erfolgen. § 18 Absatz 4 bleibt unberuhrt.

§5
Arten der Priifungsleistungen

(1) Prufungsleistungen sind durch

Klausurarbeiten (8 6),

Seminararbeiten und andere entsprechende schriftliche Arbeiten (8 7),

Projektarbeiten (§ 8),

mundliche Prufungsleistungen (8 9),

Referate (8 10) und/oder

sonstige Prafungsleistungen (8 11)

zu erbringen. In Modulen, die erkennbar mehreren Prufungsordnungen unterliegen, sind fur in-
haltsgleiche Prifungsleistungen Synonyme zuldssig. Schriftliche Prifungsleistungen nach dem
Antwortwahlverfahren (Multiple-Choice) sind ausgeschlossen.

ok wWwN =

(2) Studien- und Prifungsleistungen sind in deutscher oder nach MaRRgabe der Modulbe-
schreibung in englischer Sprache zu erbringen.

(3) Macht die bzw. der Studierende glaubhaft, wegen langer andauernder oder standiger kor-
perlicher Behinderung bzw. chronischer Krankheit nicht in der Lage zu sein, Prifungsleistungen
ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, so wird ihr bzw. ihm von der bzw. dem
Prafungsausschussvorsitzenden auf Antrag gestattet, die Prafungsleistungen innerhalb einer ver-
langerten Bearbeitungszeit oder in gleichwertiger Weise zu erbringen (Nachteilsausgleich). Dazu
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kann die Vorlage eines arztlichen Attestes und in Zweifelsféllen eines amtsarztlichen Attestes ver-
langt werden.

(4) Macht die bzw. der Studierende glaubhaft, wegen der Betreuung eigener Kinder bis zum
14. Lebensjahr oder der Pflege naher Angehdriger Prifungsleistungen nicht wie vorgeschrieben
erbringen zu kdnnen, gestattet die bzw. der Prifungsausschussvorsitzende auf Antrag der bzw.
des Studierenden, die Prufungsleistungen in gleichwertiger Weise abzulegen. Nahe Angehdrige
sind Kinder, Eltern, GroRReltern, Geschwister, Ehepartnerinnen und Ehepartner sowie Lebenspart-
nerinnen und Lebenspartner. Wie die Prifungsleistung zu erbringen ist, entscheidet die bzw. der
Prifungsausschussvorsitzende in Absprache mit der zustandigen Pruferin bzw. dem zustandigen
Prifer nach pflichtgemaRem Ermessen. Uber eine angemessene MaRnahme zum Nachteilsaus-
gleich entscheidet die bzw. der Prufungsausschussvorsitzende. Als geeignete MaBnahmen zum
Nachteilsausgleich kommen zum Beispiel verlangerte Bearbeitungszeiten, Bearbeitungspausen,
Nutzung anderer Medien, Nutzung anderer Prifungsraume innerhalb der Hochschule oder ein
anderer Prufungstermin in Betracht.

§6
Klausurarbeiten

(1) InKlausurarbeiten soll die bzw. der Studierende nachweisen, dass sie bzw. er auf der Basis
des notwendigen Grundlagenwissens in begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln mit den
gangigen Methoden des Studienfaches Aufgaben 16sen und Themen bearbeiten kann.

(2) Klausurarbeiten, deren Bestehen Voraussetzung flr die Fortsetzung des Studiums ist, sind
in der Regel, zumindest aber im Falle der letzten Wiederholungsprifung, von zwei Priferinnen und
Prufern zu bewerten. Die Note ergibt sich aus dem Durchschnitt der Einzelbewertungen gemald §
12 Absatz 1; es wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma bertcksichtigt, alle weiteren
Stellen werden ohne Rundung gestrichen. Das Bewertungsverfahren soll vier Wochen nicht tber-
schreiten.

(3) Die Dauer der Klausurarbeiten wird jeweils in den Modulbeschreibungen festgelegt und
darf 60 Minuten nicht unterschreiten und 240 Minuten nicht tberschreiten.

§7
Seminararbeiten und andere entsprechende schriftliche Arbeiten

(1) Durch Seminararbeiten soll die bzw. der Studierende die Kompetenz nachweisen, ausge-
wahlte Fragestellungen anhand der Fachliteratur und weiterer Arbeitsmaterialien in einer begrenz-
ten Zeit bearbeiten zu kénnen. Ferner soll festgestellt werden, ob sie bzw. er tber die grundlegen-
den Techniken wissenschaftlichen Arbeitens verfugt. Andere entsprechende schriftliche Arbeiten,
namlich Belegarbeiten, Praktikums- und Exkursionsberichte, sind den Seminararbeiten gleichge-
stellt. Nach MalRgabe der Modulbeschreibung kénnen Seminararbeiten und andere schriftliche Ar-
beiten eine Verteidigung beinhalten.

(2) Fur Seminararbeiten und andere entsprechende schriftliche Arbeiten gilt 8 6 Absatz 2 ent-
sprechend.
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(3) Seminararbeiten und andere entsprechende schriftliche Arbeiten dirfen maximal einen
zeitlichen Umfang von 180 Stunden haben. Der konkrete Umfang wird jeweils in den Modulbe-
schreibungen festgelegt. Daraus abgeleitet ist die Frist zur Abgabe im Rahmen der Aufgabenstel-
lung festzulegen.

§8
Projektarbeiten

(1) Durch Projektarbeiten wird in der Regel die Fahigkeit zur Teamarbeit und insbesondere zur
Entwicklung, Durchsetzung und Prasentation von Konzepten nachgewiesen. Hierbei soll die bzw.
der Studierende die Kompetenz nachweisen, an einer groReren Aufgabe Ziele definieren sowie
interdisziplindre Lésungsansatze und Konzepte erarbeiten zu kénnen.

(2) Fur Projektarbeiten gilt 8 6 Absatz 2 entsprechend.

(3) Der zeitliche Umfang der Projektarbeiten wird jeweils in den Modulbeschreibungen festge-
legt und betragt maximal 200 Stunden. Daraus abgeleitet ist die Frist zur Abgabe im Rahmen der
Aufgabenstellung festzulegen.

(4) Bei einer in Form einer Teamarbeit erbrachten Projektarbeit missen die Einzelbeitrage
deutlich erkennbar und bewertbar sein und die Anforderungen nach Absatz 1 erftillen. Werden
Teile der Projektarbeit mundlich erbracht, gilt dafir § 9 Absatz 4 Satz 1 entsprechend.

§9
Miindliche Prufungsleistungen

(1) Durch mundliche Prufungsleistungen soll die bzw. der Studierende die Kompetenz nach-
weisen, die Zusammenhange des Prufungsgebietes erkennen und spezielle Fragestellungen in
diese Zusammenhange einordnen zu kénnen. Ferner soll festgestellt werden, ob die bzw. der Stu-
dierende Uber ein dem Stand des Studiums entsprechendes Grundlagenwissen verfugt.

(2) Miundliche Prufungsleistungen werden in der Regel vor mindestens zwei Priferinnen und
Prufern (Kollegialprufung) oder vor einer Pruferin bzw. einem Prifer in Gegenwart einer sachkun-
digen Beisitzerin bzw. eines sachkundigen Beisitzers (8 19) nach MalRgabe der Modulbeschreibun-
gen als Gruppenprufung mit bis zu funf Personen oder als Einzelprufung abgelegt.

(3) Mauandliche Prafungsleistungen haben eine Dauer von 15 bis 45 Minuten. Die konkrete
Dauer wird jeweils in den Modulbeschreibungen festgelegt.

(4) Die wesentlichen Gegenstande und Ergebnisse der mundlichen Prifungsleistungen sind in
einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis ist der bzw. dem Studierenden im Anschluss an die
mundliche Prifungsleistung bekannt zu geben.

(5) Studierende, die sich in einem spateren Prufungstermin der gleichen Prifungsleistung un-
terziehen wollen, sollen im Rahmen der raumlichen Verhaltnisse als Zuhérerinnen und Zuhorer
zugelassen werden, es sei denn, die bzw. der zu prifende Studierende widerspricht. Die Zulassung
erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe der Prifungsergebnisse.
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§10
Referate

(1) Durch Referate soll die bzw. der Studierende die Kompetenz nachweisen, spezielle Frage-
stellungen aufbereiten und nach Mal3gabe der Aufgabenstellung auch prasentieren zu knnen.

(2) 86 Absatz 2 gilt entsprechend. Die bzw. der fur die Lehrveranstaltung, in der das Referat
ausgegeben und gegebenenfalls prasentiert wird, zustandige Lehrende soll eine der Priferinnen
bzw. einer der Prifer sein. Wird das Referat prasentiert, gilt daflir 8§ 9 Absatz 4 Satz 1 entsprechend.

(3) Der zeitliche Umfang zur Bearbeitung der Referate wird jeweils in den Modulbeschreibun-
gen festgelegt und betragt maximal 50 Stunden. Daraus abgeleitet ist die Frist zur Abgabe oder
Prasentation im Rahmend der Aufgabenstellung festzulegen.

§11
Sonstige Prufungsleistungen

(1) Durch andere kontrollierte, nach gleichen MaRstaben bewertbare und in den Modulbe-
schreibungen inklusive der Anforderungen sowie der Dauer bzw. des zeitlichen Umfangs konkret
benannte Prufungsleistungen (sonstige Prufungsleistungen) soll die bzw. der Studierende die vor-
gegebenen Leistungen erbringen. Ist ein zeitlicher Umfang angegeben, ist daraus abgeleitet die
Frist zur Abgabe im Rahmen der Aufgabenstellung festzulegen. Sonstige Prifungsleistungen sind
Praktikumsprotokolle, Protokollsammlungen, Laborpraktikum, Prasentationen und Interviews.

(2) Die sonstigen Prufungsleistungen nach Absatz 1 Satz 3 sind wie folgt definiert:

1. Das Praktikumsprotokoll ist ein formalisierter Bericht Gber Ablauf und Ergebnis eines Prakti-
kums, wodurch die bzw. der Studierende die Kompetenz nachweist, den Verlauf oder erreichte
Ergebnisse in angemessener Weise darlegen zu kénnen.

2. In Protokollsammlungen soll die bzw. der Studierende nachweisen, die Kompetenz zur prakti-
schen Losung von analytischen oder technischen Aufgabenstellungen erworben zu haben und
die erzielten Ergebnisse auch kritisch reflektieren und hinsichtlich ihrer Aussage, Fehlerbehaf-
tung etc. einschatzen zu kénnen.

3. Beim Laborpraktikum weist die bzw. der Studierende ihre bzw. seine Kompetenz im sachge-
rechten und effektiven Umgang mit Geraten und Apparaturen zur Untersuchung eines be-
stimmten physikalisch-technischen Themenkreises nach.

4. Die Prasentation ist ein mundlicher oder auch mediengesttitzter Vortrag einer bzw. eines Stu-
dierenden oder nach Maligabe der Aufgabenstellung bei abgrenzbaren Einzelbeitragen mehre-
rer Studierender, bei dem durch eigenstandige Arbeit erreichte Ergebnisse in strukturierter
Form unter Verwendung in der Regel visueller Hilfsmittel vorgestellt und anschlieRend disku-
tiert werden.

5. Das Interview erfordert die Formulierung inhaltlich relevanter Fragen. Der Interviewer muss
nachweisen, dass er in der Lage ist, eine fachliche Diskussion zu fiuhren und zu moderieren.

(3) Fur schriftliche sonstige Prufungsleistungen gilt 8 6 Absatz 2 entsprechend. Fur nicht
schriftliche sonstige Prifungsleistungen gilt 8 9 Absatz 2 und 4 entsprechend.
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§12
Bewertung der Prufungsleistungen, Bildung und Gewichtung der Noten,
Bekanntgabe der Priifungsergebnisse

(1) Die Bewertung fur die einzelnen Prifungsleistungen wird von den jeweiligen Priferinnen
und Prufern festgesetzt. Dafur sind folgende Noten zu verwenden:

1 =sehr gut = eine hervorragende Leistung;
2 =gut = eine Leistung, die erheblich Uber den durchschnittlichen Anforderun-
gen liegt;

3 = befriedigend
4 = gusreichend
5 = nicht ausreichend

eine Leistung, die den durchschnittlichen Anforderungen entspricht;
eine Leistung, die trotz ihrer Mangel noch den Anforderungen genugt;
eine Leistung, die wegen erheblicher Mangel den Anforderungen nicht
mehr genugt.

Zur differenzierten Bewertung kénnen einzelne Noten um 0,3 auf Zwischenwerte angehoben oder
abgesenkt werden; die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlossen. Eine einzelne Pru-
fungsleistung wird lediglich mit ,bestanden” oder ,nicht bestanden” bewertet (unbenotete Pru-
fungsleistung), wenn die entsprechende Modulbeschreibung dies ausnahmsweise vorsieht. In die
weitere Notenberechnung gehen mit, bestanden” bewertete unbenotete Priifungsleistungen nicht
ein; mit ,nicht bestanden” bewertete unbenotete Prifungsleistungen gehen in die weitere Noten-
berechnung mit der Note 5 (nicht ausreichend) ein.

(2) Die Modulnote ergibt sich aus dem gegebenenfalls gemal3 der Modulbeschreibung gewich-
teten Durchschnitt der Noten der Prufungsleistungen des Moduls. Es wird nur die erste Dezimal-
stelle hinter dem Komma berucksichtigt, alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen.
Die Modulnote lautet bei einem Durchschnitt
bis einschlieBlich 1,5 = sehr gut,
von 1,6 bis einschlieB3lich 2,5 gut,
von 2,6 bis einschlieB3lich 3,5 befriedigend,
von 3,6 bis einschlieBlich 4,0 ausreichend,
ab 4,1 = nicht ausreichend.

(3) Fur die Masterprufung wird eine Gesamtnote gebildet. In die Gesamtnote der Masterpru-
fung gehen die Endnote der Masterarbeit mit 45fachem Gewicht und die gemal3 den Leistungs-
punkten gewichteten Modulnoten nach 8 26 Absatz 1 ein. Die Endnote der Masterarbeit setzt sich
aus der Note der Masterarbeit mit zweifachem und der Note des Kolloquiums mit einfachem Ge-
wicht zusammen. Fur die Gesamt- und Endnoten gilt Absatz 2 Satz 2 und 3 entsprechend. Bei einer
Gesamtnote von 1,2 oder besser wird das Pradikat ,,ausgezeichnet” vergeben.

(4) Die Gesamtnote der Masterprifung wird zusatzlich als relative Note entsprechend der
ECTS-Bewertungsskala ausgewiesen.

(5) Die Modalitaten zur Bekanntgabe der Prifungsergebnisse sind den Studierenden durch
fakultatsubliche Veroffentlichung mitzuteilen.
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§13
Versdaumnis, Rucktritt, Tauschung, Ordnungsverstol3, Verzicht

(1) Eine Prufungsleistung gilt als mit "nicht ausreichend" (5,0) bzw. ,nicht bestanden” bewertet,
wenn die bzw. der Studierende einen fur sie bzw. ihn bindenden Prufungstermin ohne triftigen
Grund versdumt oder ohne triftigen Grund zurucktritt. Dasselbe gilt, wenn eine Prifungsleistung
nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird.

(2) Der flr den Rucktritt oder das Versaumnis geltend gemachte Grund muss dem Prufungs-
amt unverzuiglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit einer bzw.
eines Studierenden ist in der Regel ein arztliches Attest, in Zweifelsfallen ein amtsarztliches Attest,
vorzulegen. Soweit die Einhaltung von Fristen fur die erstmalige Meldung zu Prtfungen, die Wie-
derholung von Prufungen, die Grinde fur das Versaumnis von Prifungen und die Einhaltung von
Bearbeitungszeiten fur Prifungsarbeiten betroffen sind, steht der Krankheit der bzw. des Studie-
renden die Krankheit eines von ihr bzw. ihm Gberwiegend allein zu versorgenden Kindes gleich.
Wird der Grund anerkannt, so wird ein neuer Termin anberaumt. Die bereits vorliegenden Pru-
fungsergebnisse sind in diesem Fall anzurechnen. Uber die Genehmigung des Rucktritts bzw. die
Anerkennung des Versaumnisgrundes entscheidet der Prifungsausschuss.

(3) Versucht die bzw. der Studierende, das Ergebnis ihrer bzw. seiner Prufungsleistungen
durch Tauschung, beispielsweise durch das Mitfihren oder die Benutzung nicht zugelassener Hilfs-
mittel, zu beeinflussen, gilt aufgrund einer entsprechenden Feststellung durch den Prifungsaus-
schuss die betreffende Prufungsleistung als mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet. Entsprechend
gelten unbenotete Prufungsleistungen als mit ,nicht bestanden” bewertet. Eine Studierende bzw.
ein Studierender, die bzw. der den ordnungsgemalien Ablauf des Prifungstermins stort, kann von
der jeweiligen Pruferin bzw. vom jeweiligen Prifer oder von der bzw. dem jeweiligen Aufsichtfih-
renden von der Fortsetzung der Prifungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die
Prufungsleistung als mit "nicht ausreichend" (5,0) bzw. mit ,nicht bestanden” bewertet. In schwer-
wiegenden Fallen kann der Prufungsausschuss die Studierende bzw. den Studierenden von der
Erbringung weiterer Prafungsleistungen ausschlie3en.

(4) Hatdie bzw. der Studierende bei einer Prufungsleistung getauscht und stellt sich diese Tat-
sache erst nach Bekanntgabe der Bewertung heraus, so kann vom Prifungsausschuss die Bewer-
tung der Prafungsleistung in "nicht ausreichend" (5,0) bzw. ,nicht bestanden” und daraufhin ge-
mal3 8 12 Absatz 2 auch die Note der Modulpruifung abgeandert werden. Waren die Voraussetzun-
gen fur das Ablegen einer Modulprifung nicht erfillt, ohne dass die bzw. der Studierende hiertber
tauschen wollte, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Modulprufung geheilt. Hat die bzw.
der Studierende vorsatzlich zu Unrecht das Ablegen einer Modulprafung erwirkt, so kann vom PrU-
fungsausschuss die Modulprtfung fir "nicht ausreichend" (5,0) erklért werden. In schwerwiegen-
den Fallen kann der Prufungsausschuss die Studierende bzw. den Studierenden von der Erbrin-
gung weiterer Prifungsleistungen ausschlielRen.

(5) Die Absatze 1 bis 4 gelten fur die Masterarbeit und das Kolloquium entsprechend.

(6) Erklart die bzw. der Studierende gegentber dem Prufungsamt schriftlich den Verzicht auf
das Absolvieren einer Prifungsleistung, so gilt diese Prifungsleistung im jeweiligen Prifungsver-
such als mit ,nicht ausreichend” (5,0) bzw. , nicht bestanden” bewertet. Der Verzicht ist unwiderruf-
lich und setzt die Zulassung nach § 4 voraus.

Hinweis: Dies ist eine rechtlich nicht bindende Lesefassung der Prufungsordnung auf Basis der
amtlichen Bekanntmachungen der TU Dresden und der Anderungssatzungen.
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§14
Bestehen und Nichtbestehen

(1) Eine Modulprufung ist bestanden, wenn die Modulnote mindestens ,ausreichend” (4,0) ist.
Ist die Modulprifung bestanden, werden die dem Modul in der Modulbeschreibung zugeordneten
Leistungspunkte erworben. In den durch die Modulbeschreibungen festgelegten Fallen ist das Be-
stehen der Modulprifung dartber hinaus von einer weiteren Bestehensvoraussetzung, namlich
der Absolvierung eines Praktikums abhangig.

(2) Die Masterprufung ist bestanden, wenn die Modulprufungen und die Masterarbeit sowie
das Kolloquium bestanden sind. Masterarbeit und Kolloquium sind bestanden, wenn sie mindes-
tens mit ,,ausreichend” (4,0) bewertet wurden.

(3) Eine Modulprufung ist nicht bestanden, wenn die Modulnote nicht mindestens ,ausrei-
chend” (4,0) ist. Masterarbeit und Kolloquium sind nicht bestanden, wenn sie nicht mindestens mit
,ausreichend” (4,0) bewertet wurden.

(4) Eine Modulprifung ist endgultig nicht bestanden, wenn die Modulnote nicht mindestens
Lausreichend” (4,0) ist und ihre Wiederholung nicht mehr méglich ist. Masterarbeit und Kolloquium
sind endgultig nicht bestanden, wenn sie nicht mindestens mit ,,ausreichend” (4,0) bewertet wur-
den und eine Wiederholung nicht mehr méglich ist.

(5) Die Masterprufung ist nicht bestanden bzw. endgultig nicht bestanden, wenn entweder
eine Modulprufung, die Masterarbeit oder das Kolloquium nicht bestanden bzw. endgultig nicht
bestanden sind. § 3 Absatz 1 bleibt unberthrt. Im Falle des endgtiltigen Nichtbestehens einer Mo-
dulprifung des Wahlpflichtbereichs wird das endgtiltige Nichtbestehen der Masterprufung erst
dann nach 8 18 Absatz 4 beschieden, wenn die bzw. der Studierende nicht binnen eines Monats
nach Bekanntgabe des Ergebnisses der Modulprifung umwahlt oder eine Umwahl gemaR 8 6 Ab-
satz 2 Satz 4 Studienordnung nicht mehr méglich ist. Hat die bzw. der Studierende die Masterpru-
fung endgliltig nicht bestanden, verliert sie bzw. er den Prifungsanspruch fur alle Bestandteile der
Masterprifung gemald § 2 Satz 1.

(6) Hat die bzw. der Studierende eine Modulprufung, die Masterarbeit oder das Kolloquium
nicht bestanden, wird der bzw. dem Studierenden eine Auskunft dartber erteilt, ob und gegebe-
nenfalls in welchem Umfang sowie in welcher Frist das Betreffende wiederholt werden kann.

(7) Hat die bzw. der Studierende die Masterprufung nicht bestanden, wird ihr bzw. ihm auf
Antrag und gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise sowie der Exmatrikulationsbescheini-
gung eine Bescheinigung ausgestellt, welche die erbrachten Prifungsbestandteile und deren Be-
wertung sowie gegebenenfalls die noch fehlenden Prifungsbestandteile enthalt und erkennen
lasst, dass die Masterprufung nicht bestanden ist.

§15
Freiversuch

(1) Modulprtfungen kénnen bei Vorliegen der Zulassungsvoraussetzungen auch vor den im
Studienablaufplan festgelegten Semestern abgelegt werden. Das erstmalige Ablegen der Mo-
dulprufung gilt dann als Freiversuch.

Hinweis: Dies ist eine rechtlich nicht bindende Lesefassung der Prufungsordnung auf Basis der
amtlichen Bekanntmachungen der TU Dresden und der Anderungssatzungen.
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(2) Auf Antrag der bzw. des Studierenden kénnen im Freiversuch mindestens mit "ausrei-
chend" (4,0) bewertete Modulprtfungen oder Prifungsleistungen zur Verbesserung der Note zum
nachsten reguldren Prifungstermin einmal wiederholt werden. In diesen Fallen z3hlt die bessere
Note. Form und Frist des Antrags werden vom Prifungsausschuss festgelegt und fakultatsublich
bekannt gegeben. Nach Verstreichen des nachsten regularen Prafungstermins oder der Antrags-
frist ist eine Notenverbesserung nicht mehr méglich. Bei der Wiederholung einer Modulprufung
zur Notenverbesserung werden Prufungsleistungen, die im Freiversuch mindestens mit "ausrei-
chend" (4,0) bewertet wurden, auf Antrag der bzw. des Studierenden angerechnet; Prifungsleis-
tungen, die im Freiversuch mit ,bestanden” bewertet wurden, werden von Amts wegen angerech-
net.

(3) Eine im Freiversuch nicht bestandene Modulprifung gilt als nicht durchgefthrt. Prifungs-
leistungen, die mindestens mit "ausreichend" (4,0) bzw. mit ,bestanden” bewertet wurden, werden
im folgenden Prifungsverfahren angerechnet. Wird fur Prifungsleistungen die Moglichkeit der
Notenverbesserung nach Absatz 2 in Anspruch genommen, wird die bessere Note angerechnet.

(4) Uber § 3 Absatz 4 hinaus werden auch Zeiten von Unterbrechungen des Studiums wegen
einer langer andauernden Krankheit der bzw. des Studierenden oder eines Uberwiegend von ihr
bzw. ihm zu versorgenden Kindes sowie Studienzeiten im Ausland bei der Anwendung der Freiver-
suchsregelung nicht angerechnet.

8§16
Wiederholung von Modulpriifungen

(1) Nicht bestandene Modulprtfungen kénnen innerhalb eines Jahres nach Abschluss des ers-
ten Prufungsversuches einmal wiederholt werden. Die Frist beginnt mit Bekanntgabe des erstma-
ligen Nichtbestehens der Modulprufung. Nach Ablauf dieser Frist gelten sie als erneut nicht be-
standen.

(2) Eine zweite Wiederholungsprufung kann nur zum nachstmdoglichen Prafungstermin durch-
gefuhrt werden. Danach gilt die Modulprifung als endgultig nicht bestanden. Eine weitere Wieder-
holungsprufung ist nicht zulassig.

(3) Die Wiederholung einer nicht bestandenen Modulpriufung, die aus mehreren Prifungsleis-
tungen besteht, umfasst nur die nicht mit mindestens "ausreichend" (4,0) bzw. mit ,bestanden”
bewerteten Prifungsleistungen. Bei der Wiederholung einer nicht bestandenen Modulprifung, die
eine oder mehrere wahlbare Prifungsleistungen umfasst, sind die Studierenden nicht an die vor-
herige Wahl einer nicht mit mindestens "ausreichend" (4,0) bzw. mit ,bestanden” bewerteten Pru-
fungsleistung gebunden.

(4) Die Wiederholung einer bestandenen Modulprifung ist nur in dem in § 15 Absatz 2 gere-
gelten Fall zulassig und umfasst alle Prifungsleistungen.

(5) Fehlversuche der Modulprifung aus dem gleichen oder anderen Studiengangen werden
Ubernommen.

Hinweis: Dies ist eine rechtlich nicht bindende Lesefassung der Prufungsordnung auf Basis der
amtlichen Bekanntmachungen der TU Dresden und der Anderungssatzungen.

12



§17
Anrechnung von Studien- und Prufungsleistungen, Studienzeiten und auBerhalb einer
Hochschule erworbenen Qualifikationen

(1) Studien- und Prafungsleistungen, die an einer Hochschule erbracht worden sind, werden
auf Antrag der bzw. des Studierenden angerechnet, es sei denn, es bestehen wesentliche Unter-
schiede hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen. Weitergehende Vereinbarungen der Techni-
schen Universitat Dresden, der Hochschulrektorenkonferenz, der Kultusministerkonferenz sowie
solche, die von der Bundesrepublik Deutschland ratifiziert wurden, sind gegebenenfalls zu beach-
ten.

(2) Aulerhalb einer Hochschule erworbene Qualifikationen werden auf Antrag der bzw. des
Studierenden angerechnet, soweit sie gleichwertig sind. Gleichwertigkeit ist gegeben, wenn Inhalt,
Umfang und Anforderungen Teilen des Studiums im Masterstudiengang Abfallwirtschaft und Alt-
lasten an der Technischen Universitat Dresden im Wesentlichen entsprechen. Dabei ist kein sche-
matischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen.

(3) Studien- und Prifungsleistungen, die in der Bundesrepublik Deutschland im gleichen Stu-
diengang erbracht wurden, werden von Amts wegen tbernommen.

(4) Aneiner Hochschule erbrachte Studien- und Prifungsleistungen kénnen trotz wesentlicher
Unterschiede angerechnet werden, wenn sie aufgrund ihrer Inhalte und Qualifikationsziele insge-
samt dem Sinn und Zweck einer in diesem Studiengang vorhandenen Wahlimaéglichkeit entspre-
chen und daher ein strukturelles Aquivalent bilden. Im Zeugnis werden die tatsachlich erbrachten
Leistungen ausgewiesen.

(5) Werden Studien- und Prufungsleistungen nach Absatz 1, 3 oder 4 angerechnet bzw. tGber-
nommen oder aulRerhalb einer Hochschule erworbene Qualifikationen nach Absatz 2 angerechnet,
erfolgt von Amts wegen auch die Anrechnung der entsprechenden Studienzeiten. Noten sind - so-
weit die Notensysteme vergleichbar sind - zu Ubernehmen und in die weitere Notenbildung einzu-
beziehen. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk "bestanden" aufgenommen, sie
gehen nicht in die weitere Notenbildung ein. Die Anrechnung wird im Zeugnis gekennzeichnet.

(6) Die Anrechnung erfolgt durch den Prifungsausschuss. Die bzw. der Studierende hat die
erforderlichen Unterlagen vorzulegen. Ab diesem Zeitpunkt darf das Anrechnungsverfahren die
Dauer von zwei Monaten nicht Uberschreiten. Bei Nichtanrechnung gilt 8 18 Absatz 4 Satz 1.

§18
Prufungsausschuss

(1) Fur die Durchfihrung und Organisation der Prifungen sowie fur die durch die Prifungs-
ordnung zugewiesenen Aufgaben wird fur den Masterstudiengang Abfallwirtschaft und Altlasten
ein Prifungsausschuss gebildet. Dem Priifungsausschuss gehéren vier Hochschullehrerinnen und
Hochschullehrer, eine wissenschaftliche Mitarbeiterin bzw. ein wissenschaftlicher Mitarbeiter so-
wie zwei Studierende an. Mit Ausnahme der studentischen Mitglieder betragt die Amtszeit drei
Jahre. Die Amtszeit der studentischen Mitglieder erstreckt sich auf ein Jahr.

(2) Die bzw. der Vorsitzende, die bzw. der stellvertretende Vorsitzende sowie die weiteren Mit-

Hinweis: Dies ist eine rechtlich nicht bindende Lesefassung der Prufungsordnung auf Basis der
amtlichen Bekanntmachungen der TU Dresden und der Anderungssatzungen.
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glieder und deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter werden vom Fakultatsrat der Fakultat Um-
weltwissenschaften bestellt, die studentischen Mitglieder auf Vorschlag des Fachschaftsrates. Die
bzw. der Vorsitzende fuhrt im Regelfall die Geschafte des Prifungsausschusses.

(3) Der Prufungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prifungsordnung ein-
gehalten werden. Er berichtet regelmaRig der Fakultat Uber die Entwicklung der Prifungs- und
Studienzeiten einschliel3lich der tatsachlichen Bearbeitungszeiten fir die Masterarbeit sowie tber
die Verteilung der Modul- und Gesamtnoten. Der Prifungsausschuss gibt Anregungen zur Reform
der Prufungsordnung, der Studienordnung, der Modulbeschreibungen und des Studienablauf-
plans.

(4) Belastende Entscheidungen sind der bzw. dem betreffenden Studierenden schriftlich mit-
zuteilen, zu begriinden und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Der Prifungsaus-
schuss entscheidet als Prifungsbehorde tiber Widerspriiche in angemessener Frist und erlasst die
Widerspruchsbescheide.

(5) Der Prufungsausschuss kann zu seinen Sitzungen Gaste ohne Stimmrecht zulassen. Die
Mitglieder des Prifungsausschusses haben das Recht, der Abnahme der Prifungsleistungen und
des Kolloquiums beizuwohnen.

(6) Die Mitglieder des Prifungsausschusses und deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter
unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im 6ffentlichen Dienst stehen, sind sie
durch die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten.

(7) Auf der Grundlage der Beschlusse des Prifungsausschusses organisiert das Prifungsamt
die Prufungen und verwaltet die Prufungsakten.

§19
Priferinnen und Priifer sowie Beisitzerinnen und Beisitzer

(1) Zu Priferinnen und Prufern werden vom Prufungsausschuss Hochschullehrerinnen und
Hochschullehrer sowie andere Personen bestellt, die nach Landesrecht prifungsberechtigt sind.
Zur Beisitzerin bzw. zum Beisitzer wird nur bestellt, wer die entsprechende Masterpruifung oder
eine mindestens vergleichbare Prufung erfolgreich abgelegt hat.

(2) Die bzw. der Studierende kann fur ihre bzw. seine Masterarbeit die Betreuerin bzw. den
Betreuer und fur mindliche Prifungsleistungen sowie das Kolloquium die Priferinnen und Prifer
vorschlagen. Der Vorschlag begrindet keinen Anspruch.

(3) Fur die Pruferinnen und Prufer sowie Beisitzerinnen und Beisitzer gilt 8 18 Absatz 6 ent-
sprechend.

§20
Zweck der Masterpriifung

Das Bestehen der Masterprtifung bildet den berufsqualifizierenden Abschluss des Studiengan-
ges. Dadurch wird festgestellt, dass die bzw. der Studierende die fachlichen Zusammenhange

Hinweis: Dies ist eine rechtlich nicht bindende Lesefassung der Prufungsordnung auf Basis der
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Uberblickt, die Fahigkeit besitzt, wissenschaftliche Methoden und Erkenntnisse anzuwenden, und
die fir den Ubergang in die Berufspraxis notwendigen grindlichen Fachkenntnisse erworben hat.

§21
Zweck, Ausgabe, Abgabe, Bewertung und Wiederholung der Masterarbeit
und Kolloquium

(1) Die Masterarbeit soll zeigen, dass die bzw. der Studierende in der Lage ist, innerhalb einer
vorgegebenen Frist Probleme des Studienfaches selbststandig nach wissenschaftlichen Methoden
zu bearbeiten.

(2) Die Masterarbeit kannvon einer Hochschullehrerin bzw. einem Hochschullehrer oder einer
anderen, nach dem Sachsischen Hochschulfreiheitsgesetz prifungsberechtigten Person betreut
werden, soweit diese in einem Pflichtmodul des Masterstudienganges Abfallwirtschaft und Altlas-
ten lehrt und an der Technischen Universitat Dresden tatig ist. Soll die Masterarbeit von einer an-
deren prufungsberechtigten Person betreut werden, bedarf es der Zustimmung der bzw. des Pru-
fungsausschussvorsitzenden.

(3) Die Ausgabe des Themas der Masterarbeit erfolgt Gber den Prifungsausschuss. Thema
und Ausgabezeitpunkt sind aktenkundig zu machen. Die bzw. der Studierende kann Themenwdn-
sche auBBern. Auf Antrag der bzw. des Studierenden wird vom Prifungsausschuss die rechtzeitige
Ausgabe des Themas der Masterarbeit veranlasst. Das Thema wird spatestens zu Beginn des auf
den Abschluss der letzten Modulprufung folgenden Semesters von Amts wegen vom Prifungsaus-
schuss ausgegeben.

(4) Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb von zwei Monaten nach Ausgabe zurtck-
gegeben werden. Eine Riickgabe des Themas ist bei einer Wiederholung der Masterarbeit jedoch
nur zulassig, wenn die bzw. der Studierende bislang von dieser Méglichkeit keinen Gebrauch ge-
macht hat. Hat die bzw. der Studierende das Thema zurickgegeben, wird ihr bzw. ihm unverziglich
gemald Absatz 3 Satz 1 bis 3 ein neues ausgegeben.

(5) Die Masterarbeit kann auch in Form einer Gruppenarbeit erbracht werden, wenn der als
Masterarbeit der bzw. des Studierenden zu bewertende Einzelbeitrag aufgrund der Angabe von
Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die eine eindeutige Abgrenzung er-
moglichen, deutlich unterscheidbar und bewertbar ist und die Anforderungen nach Absatz 1 er-
fullt.

(6) Die Masterarbeit ist in deutscher Sprache oder in geeigneten Fallen in dokumentierter Ab-
sprache der bzw. des Studierenden mit der Betreuerin bzw. dem Betreuer - in englischer Sprache
in zwei maschinegeschriebenen und gebundenen Exemplaren sowie in digitaler Textform auf ei-
nem geeigneten Datentrager fristgemall beim Prifungsamt abzugeben; der Abgabezeitpunkt ist
aktenkundig zu machen. Bei der Abgabe hat die bzw. der Studierende schriftlich zu erklaren, ob
sie ihre bzw. er seine Arbeit - bei einer Gruppenarbeit ihren bzw. seinen entsprechend gekenn-
zeichneten Anteil der Arbeit - selbststandig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quel-
len und Hilfsmittel benutzt hat.

(7) Die Masterarbeit ist von zwei Pruferinnen und Prifern einzeln gemal? 8 12 Absatz 1 Satz 1
bis 3 zu benoten. Die Betreuerin bzw. der Betreuer der Masterarbeit soll eine bzw. einer der Pru-
ferinnen und Prifer sein. Das Bewertungsverfahren soll vier Wochen nicht Gberschreiten.

Hinweis: Dies ist eine rechtlich nicht bindende Lesefassung der Prufungsordnung auf Basis der
amtlichen Bekanntmachungen der TU Dresden und der Anderungssatzungen.
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(8) Die Note der Masterarbeit ergibt sich aus dem Durchschnitt der beiden Einzelnoten der
Pruferinnen und Prifer. Weichen die Einzelnoten der Priferinnen und Prifer um mehr als zwei
Notenstufen voneinander ab, so ist der Durchschnitt der beiden Einzelnoten nur mafRgebend, so-
fern beide Priferinnen und Prifer damit einverstanden sind. Ist das nicht der Fall, so holt der Pra-
fungsausschuss eine Bewertung einer weiteren Priferin bzw. eines weiteren Prufers ein. Die Note
der Masterarbeit wird dann aus dem Durchschnitt der drei Einzelnoten gebildet. 8 12 Absatz 2 Satz
2 und 3 gilt entsprechend.

(9) Hat eine Pruferin bzw. ein Prufer die Masterarbeit mindestens mit "ausreichend" (4,0), die
bzw. der andere mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet, so holt der Prifungsausschuss eine Be-
wertung einer weiteren Pruferin bzw. eines weiteren Prufers ein. Diese entscheidet Uber das Be-
stehen oder Nichtbestehen der Masterarbeit. Gilt sie demnach als bestanden, so wird die Note der
Masterarbeit aus dem Durchschnitt der Einzelnoten der fiir das Bestehen votierenden Bewertun-
gen, andernfalls der fir das Nichtbestehen votierenden Bewertungen gebildet. § 12 Absatz 2 Satz
2 und 3 gilt entsprechend.

(10) Eine nicht bestandene Masterarbeit kann innerhalb eines Jahres einmal wiederholt wer-
den. Nach Ablauf dieser Frist gilt sie als erneut nicht bestanden. Eine zweite Wiederholung ist nur
zum nachstmoglichen Prufungstermin moglich, danach gilt sie als endgultig nicht bestanden. Eine
weitere Wiederholung oder die Wiederholung einer bestandenen Masterarbeit ist nicht zulassig.

(11) Die bzw. der Studierende muss ihre bzw. seine Masterarbeit in einem o6ffentlichen Kollo-
quium vor der Betreuerin bzw. dem Betreuer der Arbeit als Priferin bzw. Prifer und einer Beisit-
zerin bzw. einem Beisitzer erldutern. Durch das Kolloquium soll die bzw. der Studierende nachwei-
sen, dass sie bzw. er das Ergebnis der Masterarbeit schlissig darlegen und fachlich diskutieren
kann. Weitere Pruferinnen und Prifer kénnen beigezogen werden. Absatz 10 sowie § 9 Absatz 4
und 8§ 12 Absatz 1 Satz 1 bis 3 gelten entsprechend.

§22
Zeugnis und Masterurkunde

(1) Uber die bestandene Masterpriifung erhalt die bzw. der Studierende unverziglich, még-
lichst innerhalb von vier Wochen, ein Zeugnis. In das Zeugnis der Masterprtfung sind die Modul-
bewertungen gemal? § 26 Absatz 1 sowie die entsprechenden Leistungspunkte und gegebenenfalls
Anrechnungskennzeichen, das Thema der Masterarbeit, deren Endnote und Betreuerin bzw. Be-
treuer, die Gesamtnote nach & 12 Absatz 3 und 4 sowie gegebenenfalls das Pradikat aufzunehmen.
Die Bewertungen der einzelnen Prifungsleistungen werden auf einer Beilage zum Zeugnis ausge-
wiesen. Auf Antrag der bzw. des Studierenden werden die Bewertungen von Zusatzmodulen und
die bis zum Abschluss der Masterprufung bendtigte Fachstudiendauer in das Zeugnis aufgenom-
men und die Bewertungen von Prufungsleistungen in Zusatzmodulen auf der Beilage angegeben.

(2) Gleichzeitig mit dem Zeugnis der Masterprufung erhalt die bzw. der Studierende die Mas-
terurkunde mit dem Datum des Zeugnisses. Darin wird die Verleihung des Mastergrades beurkun-
det. Die Masterurkunde wird von der bzw. dem Prifungsausschussvorsitzenden unterzeichnet,
tragt die hand- oder maschinenschriftliche Unterschrift der Rektorin bzw. des Rektors und ist mit
dem Siegel der Technischen Universitat Dresden versehen. Zusatzlich werden der bzw. dem Stu-
dierenden Ubersetzungen der Urkunde und des Zeugnisses in englischer Sprache ausgehandigt.

Hinweis: Dies ist eine rechtlich nicht bindende Lesefassung der Prufungsordnung auf Basis der
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(3) Das Zeugnis tragt das Datum des Tages, an dem der letzte Prifungsbestandteil gemald § 14
Absatz 2 erbracht worden ist. Es wird unterzeichnet von der bzw. dem Prifungsausschussvorsit-
zenden und mit dem von der Fachrichtung Hydrowissenschaften gefuihrten Siegel der Technischen
Universitat Dresden versehen.

(4) Die Technische Universitat Dresden stellt ein Diploma Supplement (DS) entsprechend dem
"Diploma Supplement Modell" von Europdischer Union/Europarat/UNESCO aus. Als Darstellung
des nationalen Bildungssystems (DS-Abschnitt 8) ist der zwischen Kultusministerkonferenz und
Hochschulrektorenkonferenz abgestimmte Text in der jeweils geltenden Fassung zu verwenden.

§23
Ungiultigkeit der Masterpriifung

(1) Hatdie bzw. der Studierende bei einer Prifungsleistung getauscht und wird diese Tatsache
erst nach Aushandigung des Zeugnisses bekannt, so kann die Bewertung der Prifungsleistung ent-
sprechend 8§ 13 Absatz 4 Satz 1 abgeandert werden. Gegebenenfalls kann vom Prifungsausschuss
die Modulprifung fur "nicht ausreichend" (5,0) und die Masterprifung fur "nicht bestanden" er-
klart werden. Entsprechendes gilt fur die Masterarbeit sowie das Kolloquium.

(2) Waren die Voraussetzungen fir die Abnahme einer Modulprifung nicht erfillt, ohne dass
die bzw. der Studierende hiertber tduschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushandi-
gung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Modulprifung ge-
heilt. Hat die bzw. der Studierende vorsatzlich zu Unrecht das Ablegen einer Modulprifung erwirkt,
so kann vom Prifungsausschuss die Modulprifung fir "nicht ausreichend" (5,0) und die Master-
prufung fur "nicht bestanden" erklart werden. Entsprechendes gilt fur die Masterarbeit sowie das
Kolloquium.

(3) Das unrichtige Zeugnis und dessen Ubersetzung sind von der bzw. dem Prifungsaus-
schussvorsitzenden einzuziehen und gegebenenfalls neu zu erteilen. Mit dem unrichtigen Zeugnis
sind auch die Masterurkunde, alle Ubersetzungen sowie das Diploma Supplement einzuziehen,
wenn die Masterprufung aufgrund einer Tauschung fur "nicht bestanden" erklart wurde. Eine Ent-
scheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 oder 3 ist nach einer Frist von funf Jahren ab dem
Datum des Zeugnisses ausgeschlossen.

§24
Einsichtnahme in die Prifungsunterlagen

Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Priufungsverfahrens wird der bzw. dem Studieren-
den auf Antrag in angemessener Frist Einsicht in ihre bzw. seine schriftlichen Prifungsarbeiten, die
darauf bezogenen Gutachten und in die Priufungsprotokolle gewahrt.

Hinweis: Dies ist eine rechtlich nicht bindende Lesefassung der Prufungsordnung auf Basis der
amtlichen Bekanntmachungen der TU Dresden und der Anderungssatzungen.
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Abschnitt 2: Fachspezifische Bestimmungen

§25
Studiendauer, -aufbau und -umfang

(1) Die Regelstudienzeit nach 8 1 betragt vier Semester.

(2) Das Studium ist modular aufgebaut und schliel3t mit der Masterarbeit und dem Kolloquium
ab. Das Studium umfasst eine berufspraktische Tatigkeit von mindestens acht Wochen.

(3) Durch das Bestehen der Masterpriufung werden insgesamt 120 Leistungspunkte in den
Modulen sowie der Masterarbeit und dem Kolloquium erworben.

§26
Fachliche Voraussetzungen der Masterprufung

(1) Vor dem Kolloquium muss die Masterarbeit mit einer Note von mindestens "ausreichend"
(4,0) bewertet worden sein.

(2) Bei Ausgabe des Themas der Masterarbeit missen mindestens 60 Leistungspunkte er-
reicht sein.

§27
Gegenstand, Art und Umfang der Masterprifung

(1) Die Masterprufung umfasst alle Modulprifungen des Pflichtbereichs und die der gewahl-
ten Module des Wahlpflichtbereichs sowie die Masterarbeit und das Kolloquium.

(2) Module des Pflichtbereichs sind
. Umwelttechnische Versuchs- und Labortatigkeit
. Behandlungstechnologien fir Siedlungsabfalle
. Planung von Abfallbehandlungsanlagen
. Modellierung und Bilanzierung in der Abfall- und Kreislaufwirtschaft
. Schadstoffbewertung und -sanierung in der Praxis
. Vorsorge in der Abfall- und Kreislaufwirtschaft
. Fachvortrage Abfallwirtschaft und Altlasten
. Berufspraxis Abfallwirtschaft und Altlasten
. Studienprojekt Abfallwirtschaft und Altlasten

O 00 NOULL D WN =

(3) Module des Wahlpflichtbereichs sind
. Abwasserwiederverwendung und biochemische Konversion
. Planspiele Abfallwirtschaft und Altlasten
. Bewirtschaftung und Optimierung von Abwassersystemen
. Prozesswasserbehandlung und Innerbetriebliche Wasserwirtschaft
. Hydrogeochemische Systemanalyse
. Weitergehende Trinkwasseraufbereitung
. Integriertes Wasser-, Energie- und Ressourcenmanagement in der Industrie

No o b whN =

Hinweis: Dies ist eine rechtlich nicht bindende Lesefassung der Prufungsordnung auf Basis der
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8. Planung und Betrieb von Abwassersystemen
9. Wasserqualitat

10. Hydrowissenschaftliche Studienfahrt

11. Grol3e hydrowissenschaftliche Studienfahrt
12. Technische Thermodynamik

13. WarmeUbertragung

14. Stromungsmechanik

15. Prozess- und Anlagentechnik

16. Verfahrenstechnische Anlagen

17. Produktentwicklung

18. Recycling

19. Mechanische und thermische Verfahrenstechnik
20. Papierkreislaufe und Altpapieraufbereitung
21. Warme- und Stoffubertragung

22. Grundlagen der Energiebereitstellung

23. Projektmanagement

24. Regenerative Energiequellen

25. Kraftwerkstechnik

26. Energiesystemtechnik

27. Biomassebereitstellung

28. Energetische Biomassenutzung

29. Stakeholdermanagement

30. Virtuelle Akademie Nachhaltigkeit e-Learning
31. Investing in a sustainable future

32. Stoffhaushalt terrestrischer Biogeosysteme
33. Umwelt- und Radiochemie

34. Holz- und Pflanzenchemie,

von denen Module im Umfang von insgesamt 20 Leistungspunkten zu wahlen sind.

(4) Die den Modulen zugeordneten erforderlichen Prifungsleistungen, deren Art und Ausge-
staltung werden in den Modulbeschreibungen festgelegt. Gegenstand der Prifungsleistungen
sind, soweit in den Modulbeschreibungen nicht anders geregelt, Inhalte und zu erwerbende Kom-
petenzen des Moduls.

(5) Die bzw. der Studierende kann sich in weiteren als in Absatz 1 vorgesehenen Modulen (Zu-
satzmodule) einer Prifung unterziehen. Diese Modulprifungen kénnen nach Absprache mit der
bzw. dem jeweils Anbietenden oder der Pruferin bzw. dem Prufer fakultativ aus dem gesamten
Modulangebot der Technischen Universitat Dresden oder einer kooperierenden Hochschule er-
bracht werden. Sie gehen nicht in die Berechnung des studentischen Arbeitsaufwandes ein und
bleiben bei der Bildung der Gesamtnote unberucksichtigt.

§28
Bearbeitungszeit der Masterarbeit und Dauer des Kolloquiums

(1) Die Bearbeitungszeit der Masterarbeit betragt 21 Wochen, es werden 28 Leistungspunkte
erworben. Thema, Aufgabenstellung und Umfang der Masterarbeit sind von der Betreuerin bzw.
dem Betreuer so zu begrenzen, dass die Frist zur Abgabe der Masterarbeit eingehalten werden
kann. Im Einzelfall kann der Prafungsausschuss die Bearbeitungszeit auf begriindeten Antrag der

Hinweis: Dies ist eine rechtlich nicht bindende Lesefassung der Prufungsordnung auf Basis der
amtlichen Bekanntmachungen der TU Dresden und der Anderungssatzungen.
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bzw. des Studierenden ausnahmsweise um hoéchstens acht Wochen verldngern, die Anzahl der
Leistungspunkte bleibt hiervon unberihrt.

(2) Das Kolloguium hat eine Dauer von 45 Minuten. Es werden zwei Leistungspunkte erwor-

ben.

§29
Mastergrad

Ist die Masterprufung bestanden, wird der Hochschulgrad "Master of Science" (abgekurzt:
M.Sc.) verliehen.

Abschnitt 3: Schlussbestimmungen
§30
AuBerkrafttreten
Diese Prufungsordnung tritt am 1. Juni 2026 aulRer Kraft.
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultatsrats der Fakultdt Umweltwissenschaften
vom 23. April 2018 und der Genehmigung des Rektorates vom 26. Juni 2018.

Dresden, den 31. August 2018

Der Rektor
der Technischen Universitat Dresden

Prof. Dr.-Ing. habil. DEng/Auckland Hans Muller-Steinhagen

Hinweis: Dies ist eine rechtlich nicht bindende Lesefassung der Prifungsordnung auf Basis der
amtlichen Bekanntmachungen der TU Dresden und der Anderungssatzungen.

20



	Lesefassung der Prüfungsordnung
	für den konsekutiven Masterstudiengang Abfallwirtschaft und Altlasten
	Gültig zum 01.06.2026
	Prüfungsordnung für den konsekutiven Masterstudiengang
	Abfallwirtschaft und Altlasten
	Vom 31. August 2018

	Abschnitt 1: Allgemeine Bestimmungen
	Regelstudienzeit
	Prüfungsaufbau
	Fristen und Termine
	Arten der Prüfungsleistungen
	Klausurarbeiten
	Seminararbeiten und andere entsprechende schriftliche Arbeiten
	Projektarbeiten
	Mündliche Prüfungsleistungen

	Referate
	Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung und Gewichtung der Noten,
	Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse
	Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß, Verzicht
	Bestehen und Nichtbestehen
	§ 15
	Freiversuch
	Wiederholung von Modulprüfungen

	Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen, Studienzeiten und außerhalb einer Hochschule erworbenen Qualifikationen
	Prüfungsausschuss
	Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzerinnen und Beisitzer
	Zweck der Masterprüfung
	Zweck, Ausgabe, Abgabe, Bewertung und Wiederholung der Masterarbeit  und Kolloquium

	Zeugnis und Masterurkunde
	Ungültigkeit der Masterprüfung
	Studiendauer, -aufbau und -umfang

	Fachliche Voraussetzungen der Masterprüfung
	Mastergrad

	§ 30
	Außerkrafttreten




